
 

 

 

 

 

Seite 1 

Kurzanleitung Gutschriften/Rechnungen “bestätigen”  
 
Der Gesetzgeber verlangt, dass der Empfang eines elektronisch signierten 
Belegs explizit “bestätigt” wird – vergleichbar mit einem “eingeschriebenen 
Brief” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wenn für Ihre Organisation (Business-Partner) Belege vorhanden sind, muss 
die Gutschrift oder Rechnung – nachdem Sie den Beleg gesehen und/oder 
gespeichert haben – der Beleg mit einem „Hakerl“ markiert werden 

 
 
und mit  

 
wird der Empfang bestätigt 
 
damit wandert der Beleg aus dem „Aktuell“ in das „Archiv“ wo er für die 10 
Jahre für Sie gespeichert bleibt. 
 
Es können auch mehrere Belege gleichzeitig „Bestätigt“ werden – einfach alle 
gewünschten Belege markieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird der Beleg nicht „bestätigt“ wird der Belegabsender nach 3 Tagen 
verständigt (Eskalation), dass der Beleg nicht abgeholt/bestätigt wurde.  
 
Sie helfen also, Rückfragen, Telefonate zu minieren, wenn Sie die Belege wie 
vorgesehen bestätigen. 
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Solange Ihr Dokument den Aufdruck „COPY/KOPIE“ trägt, bekommen Sie 
noch weiterhin das Original in Papierform (Testbetrieb) 
 
  

 
 
Erst wenn dieser Aufdruck fehlt, wird der elektronische Beleg zum Original 
und der Absender schickt keinen Papierbeleg.  
 


